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Fristen in der Zahnarztpraxis 

 
  

1. Behandlung 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Aufzeichnungen über Behand-
lungen und im Zusammenhang 
stehende Unterlagen, Situations- 
und Planungsmodelle, Materialbe-
lege, Heil-und Kostenpläne etc. 

§ 630 f Abs. 3 Bürgerliches Ge-
setzbuch (BGB) 

10 Jahre 

Über weiterführende Fristen informieren Sie sich bitte bei der KZV 

Betäubungsmittel  

(Nachweis über Verbleib und Be-
stand) 

§ 13 Abs. 3 Verordnung über das 
Verschreiben, die Abgabe und 
den Nachweis des Verbleibs von 
Betäubungsmitteln (BtMVV) 

3 Jahre von der letzten Eintragung 

 

2. Personalunterlagen 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Abrechnungen, Buchungen, 
Lohn und Gehaltskonten, Lohn-
steueranmeldung 

§ 147 Abs 1,3,4, AO 
§ 257 Abs 1,4,5 HGB 

10 Jahre (6 Jahre, wenn keine Bu-
chung oder Bilanz) 

Bewerbungsunterlagen § 26 BDSG, § 15 Abs. 4 AGG, Art. 
13 DGSVO 

3 Monate / max. 6 Monate 

Stammdaten, Vertragsdaten § 147 Abs 1,3,4, AO 
§ 257 Abs 1,4,5 HGB 

10 Jahre nach Beendigung des 
Beschäftigtenverhältnisses 

Kontaktdaten Personal § 195 BGB 3 Jahre nach Ausscheiden 

Arbeitszeitnachweise § 16 Abs. 2 ArbZG 2 Jahre 

Arbeitsunfähigkeitsbescheini-
gungen (Durchschriften) 

§ 12 Abs. 2 Bundesmantelvertra-
ges – Zahnärzte (BMV-Z) 

1 Jahr nach dem Tag der Fest-
stellung 

Gehaltslisten § 147 Abs. 1, 3, 4 AO 10 Jahre 

Lohnsteuerkarte des Arbeitneh-
mers 

§§ 39b Abs. 1, Satz 4-6 EStG Bis zum Ausscheiden und dann 
bis Ablauf des Kalenderjahres 

Aufzeichnung über die Beschäf-
tigung werdender oder stillen-
der Mütter 

§ 27 Abs. 5 MuSchG Mind. 2 Jahre nach letztem Ein-
trag 

Fortbildungsnachweise Ver-
tragszahnarzt 

§ 95d Abs. 3 SGB V Nachweis spätestens 2 Jahre 
nach Ablauf des 5 Jahres Zeit-
raums 
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Arbeitsmedizinische Vorsorge, 
Besuch eines Arbeitsmediziners 

Pflicht: 

„G42“ – Tätigkeiten mit Biologi-
schen Arbeitsstoffen 

„G 24“ – Hautbelastung wegen 
dem Tragen von Handschuhen 

Angebot: 

„G37“ – Augenbelastung  

§§ 4 Abs. 1 ArbMedVV, AMR 2.1 Erstuntersuchung vor Aufnahme 

der Beschäftigung 

Wiederkehrend spätestens nach 

3 Jahren nach BioStoffV 

Bei Verletzungen, Unfällen 

 

Arbeitsmedizinische Vorsorge-
kartei 

§ 3 Abs. 4 ArbMedVV, AMR 6.1.2 
Abs. 4 

Bis zum Ausscheiden des Arbeit-
nehmers 

Vorsorge Jugendliche § 32, 33, 34 JArbSchG Erstuntersuchung vor Aufnahme 

der Beschäftigung, ein Jahr nach 

Beginn der Ausbildung 

Jugendschutzunterlagen § 50 Abd. 2 JArbSchG 2 Jahre nach letztem Eintrag 

Unterweisung von Mitarbeitern 

 

 

§ 12 ArbSchG, ArbMedVV, § 4 
DGUV V1 

Bei Einstellung, spätestens 1x 
jährlich, bei Veränderungen 

Aufbewahrung 5 Jahre und 5 
Jahre nach Ausscheiden empfoh-
len 

§ 14 Abs. 4 BioStoffV, TRBA 250 
7.2.1 und 7.2.3 

§ 12 BetrSichV 

§ 14 Abs. 2 GefStoffV 

§ 63 Abs. 1 StSchV 

§ 8 Abs. 1 OStrV 

DSGVO, BDSG 

Unterweisung Jugendliche § 29 JArbSchG  Halbjährlich wiederholen 

 
3. Arbeits- und Betriebsmitteln - BetrSichV 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Aufzüge §§ 14-15 BetrSichV Prüfung vor Inbetriebnahme und 

dann alle 2 Jahre 

Kraftbetätigte Türen § 3 BetrSichV, ASR A1.7 jährlich 

Druckkessel (Kompressor) §§ 14-15 BetrSichV Alle 5 Jahre prüfen, Aufbewah-

rung für die Dauer des Betriebes 

Leitern und Tritte § 3 Abs.6 BetrSichV jährlich 

Elektrische Anlagen und orts-
feste Betriebsmittel 

§ 14 Abs. 7 BetrSichV, § 5 DGUV- 

V3 

Vor Inbetriebnahme und Alle 4 

Jahre, Aufbewahrung mind. bis 

zur nächsten Prüfung 
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Ortsveränderliche Elektrische 
Betriebsmittel 

§ 5 DGUV V3, VDE 0100 Jährlich, bei Fehlerquote < 2% 

bis zu 2 Jahre 

Feuerlöscher §§ 14-15 BetrSichV, ASR 2.2, DIN 

14406, DIN EN 3 

2 Jahre 

 

4. Medizinprodukten nach MPBetreibV 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Gebrauchsanweisungen § 4 Abs. 7 MPBetreibV Für die Dauer des Betriebes und 

jederzeit im Zugriff 

Gerätebücher § 12 Abs. 3 MPBetreibV Für die Dauer des Betriebes und 

5 Jahre nach Ausserbetrieb-

nahme 

Einweisung in Gerätebedienung  § 4 Abs. 3 MPBetreibV i.V. mit § 
12 MPBetreibV 

für die Dauer des Betriebes und 5 
Jahre nach Aussonderung 

Instandhaltung von Medizinpro-
dukten 

§ 7 MPBetreibV Nach Herstellerangaben 

Sicherheitstechnische Kontrol-
len (STK) 

§ 11 MPBetreibV Nach Herstellerangaben, spätes-

tens nach 2 Jahren, Aufbewah-

rung mind. bis zur nächsten Kon-

trolle 

Messtechnische Kontrollen § 14 MPBetreibV Nach Herstellerangaben, spätes-

tens nach Angabe der Anlage 2 

MPBetreibV, Aufbewahrung 

mind. bis zur nächsten Kontrolle 

Laser Klasse 3B und 4 

 

§ 11 MPBetreibV, OStrV Nach Herstellerangaben, spätes-

tens nach 2 Jahren, Aufbewah-

rung mind. bis zur nächsten Kon-

trolle 

Röntgen  Siehe Röntgen 

 

5. Röntgen 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Abnahmeprüfung von Röntgen-
geräten inkl. Referenzaufnah-
men 

§117 Abs. 2 Nr. 1 Strahlenschutz-

verordnung (StrSchV 

Aufbewahrung für die Dauer des 

Betriebes, mindestens 3 Jahre 

nach Abschluss der nächsten 

vollständigen Abnahmeprüfung 

Einweisung bei Inbetriebnahme § 98 Abs. 4 StrlSchV Für die Dauer des Betriebes 

Jährliche Unterweisung Mitar-

beiter 

§ 63 Abs. 1 i.V. mit Abs. 6 StrSchV 5 Jahre 

Unterweisung helfende Person § 63 Abs. 1 i.V. mit Abs. 6 StrSchV 1 Jahr 

Konztanzprüfungen § 117Abs. 2 StrlSchV 10 Jahre nach Abschluss der Prü-
fung 
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Röntgenaufnahmen und Auf-
zeichnungen über Röntgenun-
tersuchungen 

§ 85 Abs. 2 Satz 1 und 2 StrlSchV Für Untersuchungen bei einer voll-
jährigen Person 10 Jahre, bei ei-
ner Minderjährigen Person bis 
zum 29. Lebensjahr 

Sachverständigenprüfung vor 

der ersten Inbetriebnahme so-

wie nach wesentlichen Ände-

rung en des Betriebs  

§ 117 Abs. 2 Nr. StrSchV Für die Dauer des  

Betriebes des Gerätes  

Sachverständigenprüfung, 

widerkehrende Prüfung  

§ 88 StrSchV 5 Jahre, Vernichtung erst nach 

neuer Überprüfung  

 

6. Wasseruntersuchungen 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Wasser (Mikrobiologische Un-
tersuchung) 

§ 37 IfSG, TrinkwV, RKI jährlich 

 

7. Entsorgung / Amalgamabscheider 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Amalgamabscheider Wartung 
bzw. Prüfung 

AbwV (Anhang 50 E Abs. 2), § 57 

WGH, WG, IndVO 

Wartung nach Herstellerangabe 

entsprechend dem Prüfbescheid 

(Bauartzulassung) 

Jährlich Prüfung der Anzeige und 

Warnelemente 

Alle 5 Jahre Prüfung durch Sach-

kundigen 

Entsorgung Amalgam und 
Röntgenchemie 

§ 25 Abs. 1 NachwV 2 Jahre 

 

8. Aufbereitung Medizinprodukte 

Art der Aufzeichnung Rechtliche Grundlage Frist 

Dokumentation der Aufberei-
tung / Freigaben 

KRINKO „Anforderungen an die 

Hygiene bei der Aufbereitung“… 

2012)  

Semikritisch: Freigabe des Ver-

fahrens / Charge 

Kritisch: Freigabe des Verfahrens 

/ Charge / MP - Rückverfolgbar 

Aufbewahrung mind. 5 Jahre 

Routineprüfungen, Prüfung vor 
der Anwendung 

§ 4 MPBetreibV Nach Herstellerangaben 

Wartungen § 7 MPBetreibV Nach Herstellerangaben 

Validierung – erneute Leis-
tungsbeurteilung 

§ 8 MPBetreibV Nach Festlegung im Validierbe-

richt, spätestens nach 2 Jahren 

 


